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Schriftliche Kleine Anfrage

der Abgeordneten Antje Miiller-Méller, Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein,
Ralf Niedmers und Birgit Stéver (CDU) vom 19.08.25

und Antwort des Senats

Betr.: Wie sportlich sind Schule und Hochschule fiir Menschen mit Behinde-
rungen?

Einleitung fiir die Fragen:

(Hoch-)Schulsport ist fiir alle, auch flir Menschen mit kérperlichen und geisti-
gen Behinderungen, sehr wichtig. Er stéarkt die Gesundheit, férdert die Bewe-
gung und hilft, motorische Fahigkeiten zu verbessern. Durch Sport erlebt man
Erfolg, gewinnt Selbstvertrauen und baut Angste ab. AuBerdem lernt man, in
der Gruppe zu arbeiten, Riicksicht zu nehmen und sich gegenseitig zu unter-
stitzen. Treiben behinderte und nicht behinderte Menschen gemeinsam Sport,
so férdert das die Inklusion, weil alle gemeinsam aktiv sind. Es entstehen Kon-
takte, Vorurteile werden abgebaut und Vielfalt wird als normal erlebt.

Wichtig ist — egal ob in Sonder-, allgemeinbildender, beruflicher oder Hoch-
schule —, dass der Sport an die Bedlirfnisse der Menschen mit Behinderungen
angepasst wird — fair, offen und barrierefrei.

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat:
Einleitung fiir die Antworten:

Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, ein inklusi-
ves Bildungssystem zu schaffen, das allen Lernenden Chancengerechtigkeit bietet.
Hamburg setzt diesen Anspruch konsequent von der frihkindlichen bis zur Erwachse-
nenbildung um. Fortschrittsberichte des Hamburger Senats (Drs. 21/18872, 22/1748,
22/6960, 22/10512 und 22/14004) dokumentieren die kontinuierliche Umsetzung und
Weiterentwicklung der Maflnahmen.

Inklusive Bildung zielt darauf ab, Lernende zu befahigen, ihre Entwicklung und Lern-
biografie selbststandig zu gestalten, um aktivam gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Dieser Ansatz umfasst alle Bildungsbereiche — von der Schule bis zur Erwachsenenbil-
dung — und schlie3t damit Sport als Bestandteil des Facherkanons an Schulen sowie
als Lernbereich in anderen Feldern des Bildungswesens mit ein.

Im Sportunterricht werden soziale Verhaltensweisen wie Riicksichtnahme, Kooperation
und gegenseitige Hilfe direkt erlebt. Gleichzeitig werden Unterschiede sichtbar und
spurbar, was die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit ihnen offensichtlich macht.
Diese unmittelbaren Erfahrungen von Heterogenitat bieten besondere Chancen fir die
Personlichkeitsentwicklung. Ein gut gestalteter, inklusiver Sportunterricht kann diese
Begegnungen positiv begleiten und reflektieren, indem er differenzierte und individuali-
sierte Lernsettings schafft. Durch kooperative Aufgaben lernen die Schiilerinnen und
Schiler, Mitverantwortung fur den Lernerfolg ihrer Mitschiler zu Gbernehmen.

Inklusion im Sportunterricht hangt stark vom jeweiligen Férderbedarf ab. Ziel ist es, alle
Schulerinnen und Schiiler mit ihren individuellen Fahigkeiten, Fertigkeiten und emotio-
nalen Bedurfnissen in Bewegungssituationen so einzubeziehen, dass sie gemeinsame
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wie auch individuelle Erfolgserlebnisse haben kdnnen. Das schlief3t gleichermalien leis-
tungsstarkere und férderbedirftige Lernende mit ein. Inklusive MalRnahmen setzen
nicht nur auf der motorischen, sondern auch auf der emotionalen und sozialen Ebene
an.

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:

Frage 1: Verfiigt der Senat liber vollumféngliche Daten zur Barrierefreiheit be-
ziehungsweise Art der Barrieren aller schulischen Sportanlagen
(Halle wie Au3enanlagen?

Wenn ja, bitte Daten im Anhang zur Verfiigung stellen.

Wenn nein, wann werden diese Daten erhéltlich sein und in welcher
Form?

Antwort zu Frage 1:

Auf Grundlage des § 7 Absatz 3 des Hamburgischen Behindertengleichstellungsgeset-
zes (HmbBGG) wurde im Jahr 2022 eine Bestandserhebung zur Barrierefreiheit 6ffent-
licher Gebaude durchgefuhrt. Flr eine ganzheitliche Betrachtung hat SBH | Schulbau
Hamburg in 2023 und 2024 den Stand der Barrierefreiheit der Geb&ude aller Hambur-
ger Schulstandorte erfasst und dokumentiert. Die vollumfanglichen Daten sind seit
Dezember 2024 verfigbar. Von rund 600 Schulsporthallen ist rund die Halfte barriere-
frei (zur Ubersicht (iber die barrierefreien Schulsporthallen siehe Anlage 1). Eine Erhe-
bung Uber die sportlichen AuRenanlagen wurde hierbei nicht durchgefiihrt.

Frage 2: Wie steht es um die Barrierefreiheit der Sportanlagen (Halle wie
AulBBenanlagen), an den Schulen, an denen Kinder und Jugendliche
mit Behinderungen vorwiegend beschult werden? Haben alle
Schwerpunktschulen, Sonderschulen und ReBBZ in Hamburg in aus-
reichendem Malle (bedarfsgerecht) barrierefreie Sportstétten
(AulBenanlangen sowie Sporthallen)?

Falls nein, wo fehlen diese und ist ein barrierefreier Ausbau geplant,
wann? Bitte nach Schulen und Art der Sportstitte (Aullenan-
lage/Halle) auflisten.

Frage 3: Gibt es einen Plan fiir den barrierefreien Ausbau von schulischen
Sportanlagen?

Wenn ja, wie und bis wann soll Barrierefreiheit wo hergestellt werden
und wie viele Mittel sind daflir vorgesehen?

Wenn nein, warum nicht?
Antwort zu Fragen 2 und 3:

Alle schulischen Neuanlagen (innen wie aul’en) werden grundsatzlich barrierefrei
errichtet. Der barrierefreie Ausbau und die barrierefreien Sanierungen richten sich nach
dem zwischen der fiir Bildung zustandigen Behérde und SBH | Schulbau Hamburg fest-
geschriebenen Rahmenplan. Der Rahmenplan ist eine langfristige, jahrlich fortzuschrei-
bende Investitionsplanung und wird fortlaufend zwischen den Mietern (Behorde fur
Schule, Familie und Berufsbildung/Hamburger Institut fur Berufliche Bildung) sowie dem
Eigentimer Sondervermdgen aktualisiert und fortgeschrieben. Er beinhaltet die zeitli-
che und monetare Planung der (investiven) Neubau- und Sanierungsmaf3nahmen und
schreibt die Sanierungen aller Geb&dude und derer Au3enanlagen fest. Investive Mittel
kénnen nur fir die Sanierung insgesamt und nicht projektbezogen fiir den Ausbau der
Barrierefreiheit ausgewertet werden, da die Sanierungen ganzheitlich erfolgen. Die Mit-
tel fir die Umbau- und Sanierungsvorhaben stehen iber das Sondervermogen bereit.

Im Ubrigen siehe Anlagen 1 und 2.
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Frage 4: Wie wird die Qualifikation des Sportlehrpersonals in Bezug auf die
individuelle motorische/sportliche Férderung von Kindern und
Jugendlichen mit sonderpéddagogischem Férderbedarf beziehungs-
weise korperlicher oder geistiger Behinderung bei inklusiver Beschu-
lung an Regel- und beruflichen Schulen sichergestellt?

Antwort zu Frage 4:

An der Universitdt Hamburg ist das Thema — neben den Studiengangen fur Sonderpa-
dagogik (Lehramt flir Sonderpadagogik mit der Profilbildung Grundschule, Lehramt fiir
Sonderpadagogik mit der Profilbildung Sekundarstufe), in denen das Fach Sport als
weiteres Fach gewahlt werden kann — sowohl in der Fachwissenschaft als auch in der
Fachdidaktik als Querschnittsthema systematisch in den Studienordnungen aller Lehr-
amtstypen verankert. Ergdnzend wurden in Zusammenarbeit mit schulischen und
aullerschulischen Partnern Forschungs- und Transferprojekte durchgefuhrt, deren
Ergebnisse in die Ausbildung der Lehramtsstudierenden einflieRen. Damit werden
angehende Sportlehrkrafte an der Universitat Hamburg umfassend befahigt, inklusive
Sportangebote zu planen, durchzufiihren, weiterzuentwickeln und zu analysieren.

In der Ausbildung von Lehrkréften im Vorbereitungsdienst werden im Fachseminar
Sport grundsatzlich Mdglichkeiten der Differenzierung im Sinne eines inklusiven Sport-
unterrichts und der Teilhabemdglichkeit fiir alle Schilerinnen und Schiler im Zusam-
menhang der behandelten Bewegungsfelder mit bearbeitet. Im Fachcurriculum Sport
der Ausbildung der Lehramter an Grundschulen und der Sekundarstufe | und Il wird im
Abschnitt der ,Kernkompetenzen fir den Sportunterricht” explizit auf eine inklusive
Unterrichtsgestaltung verwiesen, dort heil3t es: ,Die Lehrkrafte im Vorbereitungsdienst/
in der Anpassungsqualifizierung treffen sportdidaktische und sportmethodische Ent-
scheidungen auf der Grundlage der vorgefundenen Lehr- und Lernbedingungen und
der sportpadagogischen, inklusiven, gesundheitsfordernden, sozialen, kulturellen und
Okologischen Intentionen.”

Zudem werden die angehenden Sonderpadagoginnen und -padagogen mit dem Unter-
richtsfach Sport gemeinsam mit Nicht-Sonderpadagoginnen und -pddagogen im Fach-
seminar Sport ausgebildet. In diesen Fallen wird durch die kollegialen Beratungen
untereinander, zum Beispiel in Gruppenhospitationen, auch sportfachdidaktisches und
sportfachmethodisches Uber einen Sportunterricht flir Lernende mit speziellem sonder-
padagogischem Foérderbedarf (Sehen, Horen, Kdorperlich-motorische Entwicklung,
Geistige Entwicklung) vermittelt.

Der Sportunterricht mit Schiilerinnen und Schilern mit sonderpadagogischem Foérder-
bedarf wird dariiber hinaus anlassbezogen im Seminar und in Hospitationen vertieft
thematisiert.

Fir die dritte Phase der Lehrkraftebildung halt das Landesinstitut fur Lehrerbildung und
Schulentwicklung (LI) ein breites Fortbildungs- und Beratungsangebot zur Bewegungs-
foérderung von Schilerinnen und Schiler vor. Neben den zur Gestaltung eines rahmen-
planorientierten Sportunterrichts obligatorisch angelegten differenziert und inklusiv
gestalteten Fachfortbildungen in den verschiedenen Bewegungsfeldern findet derzeit
jahrlich eine Fortbildungsreihe ,Inklusiver Sportunterricht fir Schilerinnen und Schiler
mit Férderschwerpunkt kérperliche und motorische Entwicklung” sowie alle zwei Jahre
eine 28-stundige Qualifizierung Sonderschulschwimmen statt. Begleitet werden diese
zentralen Angebote beispielsweise durch schulinterne Lehrkraftefortbildungen zum
»oichern und Retten im Therapiebad®, zum ,Grol3en Trampolin® oder zum ,Bewegten
Lernen®.

Frage 5: Gibt es Pilotprojekte und/oder sportwissenschaftliche/pddagogische
Begleitung, wie inklusiver Sportunterricht verbessert werden kann?

Antwort zu Frage 5:
Siehe Antwort zu 4.

Frage 6: In der Primarstufe der Sonderschulen wird Sport dreistiindig unter-
richtet. Wie sieht das in der Sekundarstufe aus? In welchem Umfang
wird Sport an Sonderschulen und ReBBZ unterrichtet?
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Antwort zu Frage 6:

Fir Sonderschulen wie fir die ReBBZ gelten die Vorgaben aus § 41 der Ausbildungs-
und Prifungsordnung fir die Grundschule und die Jahrgangsstufen 5 bis 10 der Stadt-
teilschule und des Gymnasiums in Verbindung mit den Anlagen 4 und 5 zur Verordnung.
Danach sind in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 insgesamt 18 Wochenstunden Sport ver-
pflichtend, dies entspricht drei Wochenstunden pro Jahrgangsstufe.

Frage 7: Wie sieht es mit dem inklusiven Sportangebot an Bildungsgédngen
des HIBB aus? Ist an berufsvorbereitenden oder berufsbildenden Bil-
dungsgéngen des HIBB inklusiver Sportunterricht vorgesehen?

Wenn ja, bitte fir die Bildungsgédnge auffiihren mit wie vielen
Wochenstunden.

Antwort zu Frage 7:

In den Bildungsgangen der Ausbildungsvorbereitung ist das Unterrichtsfach Gesundheit
und Bewegung vorgesehen (vergleiche Ausbildungs- und Prifungsordnung Berufsvor-
bereitungsschule APO-BVS; www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jir-BerVor-
bSchulAPOHA2006rahmen). Das Unterrichtsfach ist umfanglich, mit allen berufstiber-
greifenden Fachern in einem Gesamtstundenkontingent an Unterrichtsstunden veran-
kert. Wie viele Stunden pro Woche in diesem Bereich gegeben werden, obliegt der
Organisationsform der Schule.

Die multiprofessionellen Lerngruppenteams gestalten eine individuelle Unterrichtsstruk-
tur, die auf die Bedurfnisse der Lerngruppen abgestimmt ist. Im Fach Gesundheit und
Bewegung sowie im Wabhlpflichtbereich des Ganztags wird inklusiver Sportunterricht
angeboten. Die sportlichen Angebote in der Ausbildungs- und Berufsvorbereitung sind
inklusiv, sodass sie allen Schilerinnen und Schilern gerecht werden, unabhangig von
ihren individuellen Fahigkeiten.

In berufsbildenden Bildungsgéngen ist Sportunterricht grundsatzlich nicht vorgesehen,
mit Ausnahme der Berufe Sport- und Fitnesskaufmann/-frau sowie Sportfachmann/
-frau. In deren Rahmenlehrplan sind 45 Stunden sportpraktische Ausbildung integriert
enthalten, die auf berufsspezifische Kompetenzen abzielen. Besonders in der Ausbil-
dung zum/zur Sportfachmann/-frau liegt der Fokus auf leistungsorientierten, technisch
anspruchsvollen Fertigkeiten, die sich von inklusiven Sportprinzipien unterscheiden.

Frage 8: Hamburg hat mit der Schule Alter Teichweg in Dulsberg eine ,Elite-
schule des Sports”. Gibt es dort Angebote zur Férderung von Para-
oder inklusiven Leistungssportarten?

Falls ja, welche? Dann bitte auch Teilnehmerzahlen behinderter
Sportler pro Jahrgang und die Sportart angeben.

Falls nein, warum nicht?
Antwort zu Frage 8:

Die Forderung des Spitzensports am Standort der ,Eliteschule des Sports® (EdS) am
Standort Alter Teichweg unterliegt den Grundsatzen der Férderung des Nachwuchs-
leistungssports im Verbundsystem Schule-Leistungssport in Hamburg. Die EdS koope-
riert insbesondere mit dem Olympiastitzpunkt Hamburg/Schleswig Holstein (OSP) und
den olympischen und paralympischen Landesfachverbanden (LFV). In die dortigen
Sportklassen kénnen nur Schilerinnen und Schiler aufgenommen werden, die die
jeweiligen sportfachlichen Kriterien der LFV erfillen. Dabei kdnnen auch Sportlerinnen
und Sportler in den paralympischen Sportarten aufgenommen werden. Zurzeit werden
keine Schiilerinnen und Schiiler in paralympischen Sportarten in den Sportklassen der
EdS betreut oder trainiert. Von den LFV wurden entsprechend auch keine Sportlerinnen
oder Sportler gemeldet.

Frage 9: Ist diesbeztiglich ein (Pilot-) Projekt in Planung oder gibt es alternative
Angebote fiir Para-Sportler, Spitzensport und Schule in Hamburg zu
verbinden?

Falls ja, welche?
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Antwort zu Frage 9:

Ein Pilotprojekt ist nicht in Planung. Der Wettbewerb ,Jugend trainiert fir Olympia und
Paralympics® findet jahrlich statt und bietet allen Schilerinnen und Schiilern die Mog-
lichkeit im Bereich des Spitzensports Leistungen zu erbringen. Daneben werden Sport-
lerinnen und Sportler mit Behinderungen im inklusiven Sportunterricht entsprechend
eingebunden und geférdert. Auch in den ,bewegten® und ,sportbetonten Schulen” wer-
den Schulerinnen und Schuler mit Behinderungen entsprechend inklusiv unterrichtet.

Frage 10: Der Hochschulsport in Hamburg bietet ein vielféltiges Angebot. Wie
sieht es mit inklusiven oder Para-Sportangeboten aus? Welche inklu-
siven und Para-Sportangebote gibt es im Rahmen des Hochschul-
sports?

Antwort zu Frage 10:

Inklusion findet da statt, wo Angebote offen fiir alle sind. Anspruch des Hochschulsports
Hamburg ist es daher, fir den jeweiligen Einzelfall Lésungen zu finden, die eine Teil-
nahme an nachgefragten Kursen moglich machen. Im Beratungsgesprach mit den Nut-
zerinnen und Nutzern werden individuelle Lésungen entwickelt. Explizite Para-Sportan-
gebote werden hierliber hinaus nicht angeboten. Grund hierfir ist hauptsachlich, dass
nach Erfahrung des Hochschulsports Hamburg die Formen von Einschrankungen zur
Teilnahme am Sport zu vielfaltig sind, um spezielle Angebote vorzuhalten.

Frage 11: Haélt der Senat das Angebot fiir ausreichend?

Wenn nicht, gibt es Uberlegungen, wie dieses Angebot ausgebaut
werden kann und soll?

Antwort zu Frage 11:

Der Hochschulsport Hamburg ist bestrebt, ein mdglichst inklusives Sportangebot
bereitzustellen. Die Angebote des Hochschulsports werden erganzt durch ein vielfalti-
ges Angebot der Hamburger Sportvereine.

Frage 12: Wie steht es um die Barrierefreiheit der vom Hochschulsport genutz-
ten Sportanlagen (Halle wie AuBenanlagen)? Sind in ausreichendem
MaBe (bedarfsgerecht) barrierefreie Sportstétten (AulBenanlangen
sowie Sporthallen) vorhanden?

Falls nein, wo fehlen diese und ist ein barrierefreier Ausbau geplant,
wann?

Antwort zu Frage 12:

Ein barrierefreier Zugang zu den Auflenanlagen des Hochschulsports ist moglich.
Zudem gibt es eine ausreichende Anzahl an barrierefreien Sporthallen. Aufgrund des
Alters der Gebaude sind allerdings nicht alle Sportstatten, die dem Hochschulsport zeit-
weise zur Nutzung zur Verfligung stehen, barrierefrei. Bei der Planung von Sanierungs-
mafnahmen wird die Barrierefreiheit bertcksichtigt.

Frage 13: Wie wird die Qualifikation der Ubungsleiter im Hochschulsport in
Bezug auf die individuelle motorische/sportliche Férderung von Stu-
dierenden mit kérperlicher oder geistiger Behinderung sichergestellt?

Antwort zu Frage 13:

Grundsatzlich werden freiberufliche Lehrkrafte zu ihren Erfahrungen mit inklusiven
Angeboten bei Vertragsanbahnung befragt und darauf hingewiesen, dass beim Hoch-
schulsport der Anspruch besteht, Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in
die Angebote zu integrieren.

Den Kursleitungen werden Fortbildungsangebote angeboten und sie werden auf Fort-
bildungsangebote Dritter hingewiesen.
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Ubersicht Barrierefreie Schulsporthallen

Anlage 1

Schulname Schulform Anzahl barriere-
freie Sporthalle
Ganztagsgrundschule Sternschanze Grundschule 1
Schule Barlsheide Grundschule 1
Grundschule Goosacker Grundschule 1
Elbkinder Grundschule Grundschule 2
Schule Iserbarg Grundschule 1
Schule Klein Flottbeker Weg Grundschule 1
Schule Langbargheide Grundschule 1
Schule Lehmkuhlenweg Grundschule 2
Schule Marschweg Grundschule 1
Schule Mendelssohnstralle Grundschule 1
Grundschule Grol3 Flottbek Grundschule 1
Schule Rothestrale Grundschule 1
Fridtjof-Nansen-Schule Grundschule 1
Louise Schroeder Schule Grundschule 1
Schule Trenknerweg Grundschule 1
Schule Wesperloh Grundschule 2
Schule Windmiihlenweg Grundschule 1
Anton-Rée-Schule Allerméhe Grundschule 2
Schule Ernst-Henning-Stralie Grundschule 1
Adolph-Diesterweg-Schule Grundschule 1
Schule Nettelnburg Grundschule 2
Grundschule Heidhorst Grundschule 1
Schule Zollenspieker Grundschule 1
Grundschule Mendelstralie Grundschule 2
Schule Sander Strale Grundschule 1
Schule Flinfhausen-Warwisch Grundschule 1
Clara-Grunwald-Schule Grundschule 2
Max-Traeger-Schule Grundschule 1
Grundschule Bindfeldweg Grundschule 1
Schule An der Isebek Grundschule 1
Schule Burgunderweg Grundschule 1
Schule Frohmestralle Grundschule 1
Schule Furtweg Grundschule 1
Schule Hinter der Lieth Grundschule 1
Schule Kielortallee Grundschule 1
Schule Rénnkamp Grundschule 1
Schule Rungwisch Grundschule 1
Grundschule Am Baakenhafen Grundschule 1
Schule Beim Pachthof Grundschule 1
Schule Bonhoefferstralle Grundschule 1
Schule am Schleemer Park Grundschule 1
Grundschule Rahewinkel Grundschule 1
Schule Richardstralle Grundschule 1
Schule Hasselbrook Grundschule 1
Schule An der Glinder Au Grundschule 1
Schule Wielandstrale Grundschule 1
Schule Alsterdorfer Stralle Grundschule 1
Adolph-Schonfelder-Schule Grundschule 1
Carl-Cohn-Schule Grundschule 1
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Max-Brauer-Schule

Grundschule/Stadtteilschule

Schule Maretstrale

Grundschule/Stadtteilschule

Schulname Schulform Anzahl barriere-
freie Sporthalle
Astrid Lindgren Grundschule Grundschule 1
Marie-Beschiitz-Schule Grundschule 1
Schule HumboldtstralRe Grundschule 2
Schule Neubergerweg Grundschule 1
Schule Ohkamp Grundschule 1
Goldbek-Schule Grundschule 2
Schule Ratsmiihlendamm Grundschule 1
Grundschule St. Nikolai Grundschule 1
Schule auf der Uhlenhorst Grundschule 1
Ganztagsgrundschule Am Johannisland Grundschule 4
Ganztagsschule Fahrstralle Grundschule 1
Schule Grumbrechtstralie Grundschule 1
Schule In der Alten Forst Grundschule 1
Schule Rénneburg Grundschule 1
Elbinselschule Grundschule 2
Grundschule an der Haake Grundschule 1
Schule Neuland Grundschule 1
Schule Ohrnsweg Grundschule 1
Aueschule Finkenwerder Grundschule 2
Schule Rotenhduser Damm Grundschule 1
Schule Scheeleler Kehre Grundschule 3
Grundschule Stiibenhofer Weg Grundschule 3
Schule Rahlstedter Hohe Grundschule 3
Schule Bekassinenau Grundschule 2
Schule Bergstedt Grundschule 1
Schule Brockdorffstralie Grundschule 2
Schule Duvenstedter Markt Grundschule 1
Schule Eulenkrugstrale Grundschule 2
Grundschule Grol3lohering Grundschule 1
Grundschule Hasenweg Grundschule 1
Grundschule Islandstralie Grundschule 1
Schule Kamminer Stralle Grundschule 1
Schule am Walde Grundschule 2
Grundschule Nydamer Weg Grundschule 1
Schule Redder Grundschule 2
Schule An den Teichwiesen Grundschule 2
Schule Appelhoff Grundschule 1
Schule Surenland Grundschule 1
Schule Traberweg Grundschule 1
Schule Fahrenkrén Grundschule 1
Schule Heinrich-Helbing-Stralle Grundschule 2
Schule Jenfelder Stralle Grundschule 1
Schule Oppelner Stralle Grundschule 1
Schule Potsdamer Stralle Grundschule 1
Grundschule Marienthal Grundschule 1
Schule An der Gartenstadt Grundschule 1
Grundschule am Gut Grundschule 1
Schule am Eichtalpark Grundschule 1
2
1
2

Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg

Grundschule/Stadtteilschule
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Schulname

Schulform

Anzahl barriere-
freie Sporthalle

Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg

Grundschule/Stadtteilschule

Erich Kastner Schule

Grundschule/Stadtteilschule

Schule am See

Grundschule/Stadtteilschule

Erich Kastner Schule

Grundschule/Stadtteilschule

Stadtteilschule Lurup

Stadtteilschule

Stadtteilschule Blankenese

Stadtteilschule

Geschwister-Scholl-Stadtteilschule

Stadtteilschule

Stadtteilschule Flottbek

Stadtteilschule

Esther Bejarano Schule

Stadtteilschule

Stadtteilschule Bergedorf

Stadtteilschule

Gretel-Bergmann-Schule

Stadtteilschule

Gretel-Bergmann-Schule

Stadtteilschule

Ida Ehre Schule

Stadtteilschule

Stadtteilschule Stellingen

Stadtteilschule

Julius-Leber-Schule

Stadtteilschule

Stadtteilschule Eidelstedt

Stadtteilschule

Stadtteilschule Eidelstedt

Stadtteilschule

Stadtteilschule Niendorf

Stadtteilschule

Stadtteilschule Horn

Stadtteilschule

Stadtteilschule Miimmelmannsberg

Stadtteilschule

Stadtteilschule Am Hafen

Stadtteilschule

Stadtteilschule Ojendorf

Stadtteilschule

Briider-Grimm-Schule

Stadtteilschule

Stadtteilschule Hamburg-Mitte

Stadtteilschule

Stadtteilschule Am Hafen

Stadtteilschule

Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg

Stadtteilschule

Grund- und Stadtteilschule Eppendorf

Stadtteilschule

Stadtteilschule Winterhude

Stadtteilschule

Albert-Schweitzer-Schule

Stadtteilschule

Grund- und Stadtteilschule Eppendorf

Stadtteilschule

Stadtteilschule Am Heidberg

Stadtteilschule

Fritz-Schumacher-Schule

Stadtteilschule

Emil Krause Schule

Stadtteilschule

Goethe-Schule-Harburg

Stadtteilschule

Lessing-Stadtteilschule

Stadtteilschule

Stadtteilschule Siiderelbe

Stadtteilschule

Stadtteilschule Wilhelmsburg

Stadtteilschule

Stadtteilschule Walddorfer

Stadtteilschule

Irena-Sendler-Schule

Stadtteilschule

Stadtteilschule Meiendorf

Stadtteilschule

Grund- und Stadtteilschule Altrahlstedt

Stadtteilschule

Stadtteilschule Poppenblittel

Stadtteilschule

Stadtteilschule Poppenblittel

Stadtteilschule

Stadtteilschule Bergstedt

Stadtteilschule

Gyula Trebitsch Schule Tonndorf

Stadtteilschule

Stadtteilschule Bramfeld

Stadtteilschule

Otto-Hahn-Schule

Stadtteilschule

Gyula Trebitsch Schule Tonndorf

Stadtteilschule

Lise-Meitner-Gymnasium Gymnasium
Gymnasium Allee Gymnasium
Gymnasium Blankenese Gymnasium
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Schule Weidemoor

Sonderschule

Schule Marckmannstralle

Sonderschule

Kurt-Juster-Schule

Sonderschule

Bildungszentrum fiir Blinde und Sehbehinderte

Sonderschule

Schule Lokstedter Damm

Sonderschule
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Schulname Schulform Anzahl barriere-
freie Sporthalle
Christianeum Gymnasium 1
Gymnasium Othmarschen Gymnasium 1
Marion Dénhoff Gymnasium Gymnasium 2
Gymnasium Bornbrook Gymnasium 1
Gymnasium Allerméhe Gymnasium 1
Emilie-Wiistenfeld-Gymnasium Gymnasium 1
Gymnasium Hoheluft Gymnasium 1
Gymnasium Dérpsweg Gymnasium 1
Wilhelm-Gymnasium Gymnasium 1
Gymnasium Ohmoor Gymnasium 1
Louise Weiss Gymnasium Gymnasium 1
Studienkolleg fur ausléandische Studierende Gymnasium 1
Kurt-Kérber-Gymnasium Gymnasium 1
Gymnasium Klosterschule Gymnasium 1
Gymnasium Klosterschule Gymnasium 1
Gymnasium Alstertal Gymnasium 2
Gymnasium Heidberg Gymnasium 1
Margaretha-Rothe-Gymnasium Gymnasium 1
Gymnasium Lerchenfeld Gymnasium 2
Gymnasium Eppendorf Gymnasium 1
Gelehrtenschule des Johanneums Gymnasium 1
Heilwig-Gymnasium Gymnasium 2
Friedrich-Ebert-Gymnasium Gymnasium 2
Gymnasium Siiderelbe Gymnasium 1
Helmut-Schmidt-Gymnasium Gymnasium 1
Gymnasium Finkenwerder Gymnasium 2
Gymnasium Oberalster Gymnasium 1
Gymnasium Oldenfelde Gymnasium 1
Gymnasium Hummelsbiittel Gymnasium 1
Walddorfer-Gymnasium Gymnasium 1
Gymnasium Buckhorn Gymnasium 1
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Gymnasium 1
Gymnasium Rahlstedt Gymnasium 1
Gymnasium Meiendorf Gymnasium 1
Gymnasium Ohlstedt Gymnasium 1
Gymnasium Grootmoor Gymnasium 1
Johannes-Brahms-Gymnasium Gymnasium 1
Gymnasium Marienthal Gymnasium 1
Gymnasium Osterbek Gymnasium 1
Matthias-Claudius-Gymnasium Gymnasium 2
1
1
1
1
2
1

Schule Elfenwiese

Sonderschule

Schule Nymphenweg Standort: Hausbrucher Bahnhofstrae 19,

21147 Hamburg

Sonderschule

Schule Nymphenweg Standort: Nymphenweg 20, 21077 Hamburg

Sonderschule

Schule Paracelsusstralle

Sonderschule

Schule Bekkamp

Sonderschule
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Berufliche Schule Fahrzeugtechnik BS16

Berufliche Schule

Berufliche Schule Farmsen Medien Technik BS 19

Berufliche Schule

Berufliche Schule fiir Sozialpadagogik - Anna-Warburg-Schule BS23

Berufliche Schule

Schulname Schulform Anzahl barriere-
freie Sporthalle
ReBBZ Bergedorf ReBBZ 1
ReBBZ Mitte ReBBZ 1
ReBBZ Billstedt ReBBZ 1
ReBBZ Harburg ReBBZ 1
ReBBZ Wandsbek-Siid Standort: Heidstlicken 33, 22179 Hamburg ReBBZ 1
ReBBZ Wandsbek-Siid Standort: Zitzewitzstralle 51, 22043 Hamburg ReBBZ 1
ReBBZ Wandsbek-Nord ReBBZ 1
1
1
1
1

Berufliche Schule City Nord BS28

Berufliche Schule

10
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	1178ska_Text
	Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Antje Müller-Möller, Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein, Ralf Niedmers und Birgit Stöver (CDU) vom 19.08.25 und Antwort des Senats
	Betr.: Wie sportlich sind Schule und Hochschule für Menschen mit Behinderungen?
	Einleitung für die Fragen:
	Einleitung für die Antworten:

	Frage 1: Verfügt der Senat über vollumfängliche Daten zur Barrierefreiheit beziehungsweise Art der Barrieren aller schulischen Sportanlagen (Halle wie Außenanlagen?
	Wenn ja, bitte Daten im Anhang zur Verfügung stellen.
	Wenn nein, wann werden diese Daten erhältlich sein und in welcher Form?
	Antwort zu Frage 1:

	Frage 2: Wie steht es um die Barrierefreiheit der Sportanlagen (Halle wie Außenanlagen), an den Schulen, an denen Kinder und Jugendliche mit Behinderungen vorwiegend beschult werden? Haben alle Schwerpunktschulen, Sonderschulen und ReBBZ in Hamburg in ausreichendem Maße (bedarfsgerecht) barrierefreie Sportstätten (Außenanlangen sowie Sporthallen)?
	Falls nein, wo fehlen diese und ist ein barrierefreier Ausbau geplant, wann? Bitte nach Schulen und Art der Sportstätte (Außenanlage/Halle) auflisten.
	Frage 3: Gibt es einen Plan für den barrierefreien Ausbau von schulischen Sportanlagen?
	Wenn ja, wie und bis wann soll Barrierefreiheit wo hergestellt werden und wie viele Mittel sind dafür vorgesehen?
	Wenn nein, warum nicht?
	Antwort zu Fragen 2 und 3:

	Frage 4: Wie wird die Qualifikation des Sportlehrpersonals in Bezug auf die individuelle motorische/sportliche Förderung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf beziehungsweise körperlicher oder geistiger Behinderung bei inklusiver Beschulung an Regel- und beruflichen Schulen sichergestellt?
	Antwort zu Frage 4:

	Frage 5: Gibt es Pilotprojekte und/oder sportwissenschaftliche/pädagogische Begleitung, wie inklusiver Sportunterricht verbessert werden kann?
	Antwort zu Frage 5:

	Frage 6: In der Primarstufe der Sonderschulen wird Sport dreistündig unterrichtet. Wie sieht das in der Sekundarstufe aus? In welchem Umfang wird Sport an Sonderschulen und ReBBZ unterrichtet?
	Antwort zu Frage 6:

	Frage 7: Wie sieht es mit dem inklusiven Sportangebot an Bildungsgängen des HIBB aus? Ist an berufsvorbereitenden oder berufsbildenden Bildungsgängen des HIBB inklusiver Sportunterricht vorgesehen?
	Wenn ja, bitte für die Bildungsgänge aufführen mit wie vielen Wochenstunden.
	Antwort zu Frage 7:

	Frage 8: Hamburg hat mit der Schule Alter Teichweg in Dulsberg eine „Eliteschule des Sports“. Gibt es dort Angebote zur Förderung von Para- oder inklusiven Leistungssportarten?
	Falls ja, welche? Dann bitte auch Teilnehmerzahlen behinderter Sportler pro Jahrgang und die Sportart angeben.
	Falls nein, warum nicht?
	Antwort zu Frage 8:

	Frage 9: Ist diesbezüglich ein (Pilot-)Projekt in Planung oder gibt es alternative Angebote für Para-Sportler, Spitzensport und Schule in Hamburg zu verbinden?
	Falls ja, welche?
	Antwort zu Frage 9:

	Frage 10: Der Hochschulsport in Hamburg bietet ein vielfältiges Angebot. Wie sieht es mit inklusiven oder Para-Sportangeboten aus? Welche inklusiven und Para-Sportangebote gibt es im Rahmen des Hochschulsports?
	Antwort zu Frage 10:

	Frage 11: Hält der Senat das Angebot für ausreichend?
	Wenn nicht, gibt es Überlegungen, wie dieses Angebot ausgebaut werden kann und soll?
	Antwort zu Frage 11:

	Frage 12: Wie steht es um die Barrierefreiheit der vom Hochschulsport genutzten Sportanlagen (Halle wie Außenanlagen)? Sind in ausreichendem Maße (bedarfsgerecht) barrierefreie Sportstätten (Außenanlangen sowie Sporthallen) vorhanden?
	Falls nein, wo fehlen diese und ist ein barrierefreier Ausbau geplant, wann?
	Antwort zu Frage 12:

	Frage 13: Wie wird die Qualifikation der Übungsleiter im Hochschulsport in Bezug auf die individuelle motorische/sportliche Förderung von Studierenden mit körperlicher oder geistiger Behinderung sichergestellt?
	Antwort zu Frage 13:
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